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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 71 
Abs. 1 Nr. 8 AktG zu Punkt 5 der Tagesordnung  

Der Vorstand hat den nachfolgenden Bericht zu Tagesordnungspunkt 5 über die Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien sowie deren Verwendung erstattet. Der Bericht steht vom Tag der 
Einberufung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.digital-identification.com zur 
Einsichtnahme zur Verfügung. Er hat folgenden Inhalt:  

Die Digital Identification Solutions AG hat in der Hauptversammlung vom 08. Juli 2009 einen 
Ermächtigungsbeschluss gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien gefasst, der 
bis zum 07. Januar 2011 befristet ist. Der Gesellschaft soll in der diesjährigen Hauptversamm-
lung wieder gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG die Möglichkeit gegeben werden, künftig im Inte-
resse der Gesellschaft in der Lage zu sein, im Rahmen der Ermächtigung von diesem Instru-
mentarium Gebrauch machen zu können. Nach dem durch das Gesetz zur Umsetzung der Akti-
onärsrechterichtlinie (ARUG) geänderten § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG kann die Ermächtigung nun-
mehr für die Dauer von bis zu fünf Jahren erteilt werden. Der längere Ermächtigungszeitraum 
bietet flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten. Daher soll die Ermächtigung für die gesetzlich zu-
gelassene neue Höchstdauer von fünf Jahren erteilt werden. Mit der vorgeschlagenen Ermächti-
gung wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG vorgesehe-
nen Möglichkeit des Erwerbs und der anschließenden Verwendung eigener Aktien Gebrauch zu 
machen, um die damit verbundenen Vorteile im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 
zu realisieren.  

Mit der im Tagesordnungspunkt 5 vorgeschlagenen Ermächtigung soll die Gesellschaft in die 
Lage versetzt werden, im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre eigene Aktien bis zu 
einer Höhe von insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft, befristet bis zum 23. Au-
gust 2015, zu erwerben.  

Der Erwerb kann direkt über die Börse oder mittels eines an die Aktionäre der Gesellschaft ge-
richteten öffentlichen Kaufangebots durchgeführt werden.  Sofern bei einem öffentlichen 
Kaufangebot oder der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Angebots die Anzahl der 
angedienten bzw. angebotenen Aktien das von der Gesellschaft zum Erwerb vorgesehene Vo-
lumen übersteigt, muss der Erwerb nach Quoten erfolgen. Jedoch soll es möglich sein, eine be-
vorrechtigte Annahme kleinerer Offerten oder kleiner Teile bis zu maximal 100 Aktien vorzu-
sehen. Diese Möglichkeit dient dazu, die technische Abwicklung des Erwerbs zu erleichtern.  

Die erworbenen eigenen Aktien dürfen zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken verwendet 
werden, insbesondere auch zu den folgenden:  
 
Die Gesellschaft kann die eigenen Aktien entweder über die Börse oder im Wege eines an alle 
Aktionäre gerichteten Angebots wieder veräußern. In beiden Fällen bleibt das Bezugsrecht der 
Aktionäre gewahrt.  
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Die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses und früherer Ermächtigungsbeschlüsse erwor-
benen eigenen Aktien sollen von der Gesellschaft auch ohne erneuten Beschluss der Haupt-
versammlung eingezogen werden können. Die Hauptversammlung kann gemäß § 237 Abs. 3 
Nr. 3 AktG die Einziehung von Stückaktien beschließen, ohne dass damit eine Herabsetzung 
des Grundkapitals erforderlich wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht diese Alternative 
neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung vor. Durch eine Einziehung eigener Aktien 
ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stück-
aktien am Grundkapital.  
 
Darüber hinaus sollen eigene Aktien aber auch zu weiteren Zwecken verwendet werden kön-
nen, die rechtlich einen Ausschluss des Bezugsrechts notwendig machen: 
 
Das Bezugsrecht der Aktionäre soll ausgeschlossen sein, soweit der Vorstand die zurücker-
worbenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Sachleistung veräußert, insbeson-
dere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen, einschließlich der Erhöhung beste-
henden Anteilsbesitzes, anbietet oder gewährt.  
 
Die Praxis zeigt, dass als Gegenleistung für attraktive Akquisitionsobjekte häufig die Ver-
schaffung von Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangt wird. Aus diesem Grunde muss 
der Gesellschaft die Möglichkeit eröffnet werden, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um 
diese als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen anbieten zu kön-
nen. Solche Entscheidungen müssen typischerweise sehr kurzfristig getroffen werden. Die 
vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen Spielraum geben, sich 
bietende Gelegenheiten zu Akquisitionen und Unternehmenszusammenschlüssen flexibel nut-
zen zu können, ohne zuvor durch Einberufung einer Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung 
durchzuführen. Zu diesem Zweck ist es weiter erforderlich, dass der Vorstand zur Gewährung 
eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats ermächtigt wird. 
 
Der Vorstand wird jeweils im Einzelfall prüfen, ob er von der erbetenen Ermächtigung zur 
Verwendung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen soll, wenn sich 
Möglichkeiten zu Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Erwerb von Unternehmen, Un-
ternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen konkretisieren. Er wird die Ermächti-
gung nur dann ausnutzen, wenn er zu der Überzeugung gelangt, dass der Erwerb gegen Über-
tragung von Aktien der Gesellschaft in deren wohlverstandenem Interesse liegt. Der Auf-
sichtsrat wird die erforderliche Zustimmung zur Ausnutzung dieser Ermächtigung zur Ver-
wendung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss nur erteilen, wenn er ebenfalls zu die-
ser Überzeugung gelangt.  
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Die eigenen Aktien sollen von der Gesellschaft weiterhin als Belegschaftsaktien an Arbeit-
nehmer der Gesellschaft oder Arbeitnehmer von ihr abhängiger oder im Mehrheitsbesitz der 
Gesellschaft stehender ausgegeben werden können. Insbesondere soll für die jeweils Berech-
tigten als zusätzliches Anreizsystem die Möglichkeit geschaffen werden, die Aktien der Ge-
sellschaft mit einem angemessenen Abschlag gegenüber dem aktuellen Marktpreis zu erwer-
ben.  
 
Der Vorstand soll ferner entsprechend § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ermächtigt sein, zurückerworbene Aktien der Gesellschaft mit einem auf diesen 
entfallenden Anteil am Grundkapital von höchstens 10 % mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in anderer Weise als über die Börse oder 
durch ein Angebot an alle Aktionäre gegen Barzahlung zu einem Preis zu veräußern, der den 
Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich un-
terschreitet.  
 
Die Möglichkeit einer Veräußerung in anderer Form als über die Börse oder durch ein Ange-
bot an alle Aktionäre liegt im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre, da durch die Ver-
äußerung von Aktien beispielsweise an institutionelle Anleger zusätzliche in- und ausländi-
sche Aktionäre gewonnen werden können. Die Gesellschaft wird darüber hinaus in die Lage 
versetzt, ihr Eigenkapital den jeweiligen geschäftlichen Erfordernissen anzupassen und 
schnell und flexibel auf günstige Börsensituationen reagieren zu können. Die Vermögens- wie 
auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden gewahrt. Den Aktionären entsteht ange-
sichts dieses geringen Volumens kein Nachteil, da die unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre veräußerten Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den Börsen-
kurs zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Die Aktionäre können 
daher eine zum Erhalt ihrer Beteiligungsquote erforderliche Anzahl von Aktien zu annähernd 
gleichen Konditionen über die Börse erwerben. 

 
Diese Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht über-
schreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung. Bei der Berechnung der 10 %-Grenze ist außerdem der antei-
lige Betrag am Grundkapital abzusetzen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit die-
ser Ermächtigung durch Kapitalerhöhungen unter Bezugsrechtsausschluss ausgegeben wer-
den. Dabei dürfen die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden, der den maßgeblichen 
Kurs der Aktie nicht wesentlich unterschreitet. Der Vorstand wird sich dabei bemühen, – unter 
Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten – einen eventuellen Abschlag auf den 
Kurs der Aktie so niedrig wie möglich zu bemessen. Er wird von der auf § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG gestützten Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der Veräußerung eigener Ak-
tien nur in der Weise Gebrauch machen, dass – unter Einbeziehung bereits bestehender Er-
mächtigungen zur Ausgabe von Aktien unter Bezugsrechtsauschluss – die in § 186 Abs. 3 
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Satz 4 AktG vorgesehene Grenze von insgesamt höchstens 10 % des Grundkapitals der Ge-
sellschaft nicht überschritten wird. 
 
Im Übrigen wird der Vorstand in der auf die Ausnutzung der Ermächtigung folgenden Haupt-
versammlung über die Einzelheiten seines Vorgehens berichten. 

 

 


